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Das Abwasserkataster

Zlur Problematik der Einleitung von sulfathaltigem Abwasser
in die öffentliche Kanalisation

Dr. Karl Schöcke
Söhrewald

Rechtlicher Hintergrund
Die Einleitung von sulfathaltigen Abwässern in

die öffentliche Kanalisation ist in der Entwäs-
serungssatzung (EWS - Muster des Hessischen
Städte- und Gemeindebundes) geregelt. In $ 8

,,Besondere Einleitungsbedingungen für nicht
häusliches Abwasser" ist im Grenzwedkatalog
unter der Nr. 3.4 Sulfat im betrieblichen Abwasser
mit 400 mg/l begrenzt. Sulfat wird allerdings nur
durch die Entwässerungssatzung begrenzt, aus
der Abwasserverordnung (AbwV), z. B. Anhang
40 - Metallbearbeitung, Metallverarbeitung, er-
gibt sich hingegen keine Begrenzung der Einlei-
tung von Sulfat.

Betonangriffsgrad

Wolfgang Fabry
Leitender VD a. D.

Dietzenbach

Grund für die Festlegung eines Sulfat-Grenzwer-
tes in der Entwässerungssatzung sind die be-
tonkorrosiven Eigenschaften des Sulfates. Ab-
wässer mit hohen Sulfat-Konzentrationen kön-
nen unter ungünstigen Umständen eine voll-
ständige Zerstörung von Betonsammlern her-
vorrufen. Die Festlegung eines Grenzwedes von
400 mg/lfür Sulfat in der Entwässerungssatzung
erfolgte in Anlehnung an die DIN 4030 - Beur-
teilung betonangreifender Wässer, Böden und
Gase. Für die Beurteilung der Betonaggressivität
werden in der DIN 4030 folgende Einstufungen
aufgeführt:

Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030

,,,

schwach angreifend 200-600 mg Sulfat/l

stark angreifend > 600-3000 mg Sulfat/l

sehr stark angreifend > 3000 mg Sulfat/l



Gemäß $ B Abs.4 EWS gilt grundsätzlich, dass
das zielgerichtete Verdünnen des Abwassers
zum Erreichen der Einleitungsgrenzwerte unzu-
lässig ist. Gleiches ist in $ 3 Abs 3 AbwV gere-
gelt:,,4/s Konzentrationswerte festgelegte An-
forderungen dürfen nicht entgegen dem Stand
der Technik durch Verdünnuno erreicht wer-
den."

In diesem Zusammenhang muss jedoch beach-
tet werden, auf welche Bezugspunkte diese Re-
gelung gerichtet ist. Nach $ 5 AbwV beziehen
sich die Anforderungen auf die Stelle, an der
das Abwasser in das Gewässer eingeleitet wird,
und, soweit in den Anhängen zu dieser Verord-
nung bestimmt, auch auf den Ort des Anfalls
des Abwassers oder den Ort vor seiner Vermi-
schung. Der Einleitungsstelle steht der Ablauf
der Abwasseranlage, in der das Abwasser letzt-
malig behandelt wird, gleich. Ort vor der Vermi-
schung ist auch die Einleitungsstelle in eine öf-
fentl iche Abwasseranlage.

Die Anforderungen der Entwässerungssatzung
beziehen sich hingegen in der Regel auf die Ein-
leitungsstelle in die gemeindliche (öffentliche)
Entwässerungsanlage. Anderes gilt nur für die
Einleitung gefährlicher Stoffe, für die in der
AbwV Anforderungen gestellt werden. Sulfat ist,
wie schon ausgeführt, kein gefährlicher Stoff.
Der Sulfat-Grenzwert der EWS kann deshalb
nur für die Einleitestelle in die gemeindliche Ka-
nalisation gelten. lm Gegensatz zu den in der
EWS aufgeführten gefährlichen Stoffen (wie
z. B. Schwermetalle, AOX etc.) darf die Sulfat-
Konzentration entgegen $ B Abs. 4 EWS durch
andere häusliche Abwässer des Indirekteinlei-
ters verdünnt werden. Auf das Risiko der Beton-
korrosion der Grundstückssammler auf dem
Betriebsgrundstück sollte der Indirekteinleiter
hingewiesen werden, sofern auf dem Grund-
stück keine Ableitungsrohre aus Steinzeug oder
Ku nststoff verwendet wurden.

Welche Umweltrelevanz haben
Sulfate?
Sulfate sind Salze der Schwefelsäure (chemi-
sche Formel: [SOa]'?-). Sulfat hat grundsätzlich
keine toxische Wirkung. Bei Einleitung von sul-
fathaltigen Abwässern in die kommunale Kläran-
lage werden die Bakterien im Belebungsbecken,
die die Abwasserreinigung bewirken, nicht be-
einträchtigt. Auch für die menschliche Gesund-
heit ist die kurzzeitige Aufnahme von Sulfat,
auch in höheren Konzentrationen, wie z. B. in
Heilwässern vorkommend, nicht problematisch.
Die Festlegung eines Sulfat-Grenzweftes in der

Entwässerungssatzung erfolgte in erster Linie
zum Schutz der Betonsammler vor Korrosion.

Welche Betriebe leiten sulfathaltiges
Abwasser ein?
lm Wesentlichen werden sulfathaltige Abwässer
abgeleitet von Galvanik- und Eloxalbetrieben,
M etal I beizereien, Leiterplatten herstel lern, Zahn-
laboratorien sowie sonstigen Betrieben, die z. B.
Schwefelsäure oder sulfathaltige Substanzen in
der Produktion verwenden.

Kann der Betrieb die Sulfat-
Konzentration im Abwasser durch
Vorbehandlungsmaßnahmen
reduzieren?
Die Sulfat-Konzentration im Abwasser von Me-
tallveredelungsbetrieben liegt in den meisten
Fällen zwischen 2000 und 4000 mg/|. Durch
Vorbehandlung der sulfathaltigen Abwässer mit
Kalkmilch kann die Sulfat-Konzentration bis auf
etwa 1400 mg/l reduziert werden. Geringere
Konzentrationen sind aufgrund der hohen Lös-
lichkeit des durch die Fällung entstehenden
Calciumsulfates nicht zu erreichen. Es bestehen
keine wirtschaftlich vertretbaren Vorbehand-
lungsmöglichkeiten, den in der Entwässerungs-
satzung vorgegebenen Grenzwert von 400 mg/l
zu unterschreiten.

Für Indirekteinleiter verbleibt letztlich nur die
Möglichkeit, innerhalb der Produktion auf sul-
fathaltige Chemikalien (2.8. Schwefelsäure) zu
verzichten. Metallveredelungsbetriebe verwen-
den Schwefelsäure beim elektrolytischen Fär-
ben, Dekapieren und Anodisieren, die Schwe-
felsäure kann hier nicht ersetzt werden. Sofern
der Verzicht auf sulfathaltige Chemikalien bzw.
die Substitution durch andere, sulfatfreie Che-
mikalien in der Produktion technisch nicht mög-
lich ist, entsteht hierdurch das Problem, dass
bei fodgesetzten sulfathaltigen Abwasser-Ein-
leitungen mit Konzentrationen > 400 mg/l der
betreffende Indirekteinleiter fortwährend gegen
die Einleitungsbedingungen der Entwässe-
rungssatzung verstößt und die Gemeinde das
finanzielle Risiko für evtl. Kanalschäden durch
Betonkorrosion trägt.

Kann die Gemeinde fortgesetzte
Grenzwertüberschreitungen für den
Parameter Sulfat akzeptieren?
Sofern der Indirekteinleiter argumentiert, dass
sein stark sulfathaltiqes Abwasser nicht auf



den in der Entwässerungssatzung vorgegebe-
nen Grenzweft von 400 mg/l vorbehandelt wer-
den kann und eine Substitution durch andere
Chemikalien technisch nicht möglich ist, könnte
hier ein Verbot der Verwendung von sulfathalti-
gen Chemikalien ggf. zu einer Existenzgefähr-
dung des Betriebes führen.

Akzeptiert die Gemeinde andererseits in diesen
Fällen die fortgesetzte Überschreitung des Sul-
fat-Grenzwerles, trägt sie im Falle einer Beton-
korrosion auch das finanzielle Risiko für den Fall
der hieraus ggf. resultierenden Notwendigkeit
von Kanalerneuerunqen.

Welche Möglichkeiten hat die
Gemeinde, das Risiko zu
begrenzen?

Die Übernahme des finanziellen Risikos erner
Kanalerneuerung kann für die Gemeinde nicht
akzeotabel sein. Wenn dem Betrieb die Weiter-
führung der Produktion mit sulfathaltigen Subs-
tanzen aus den o.g. Gründen, verbunden mit
der Ableitung von sulfathaltigen Abwässern mit
Konzentrationen > 400 mg/|, gestattet werden
soll, muss eine Regelung getroffen werden, die
einerseits dem Betrieb die Möglichkeit der Wei-
terf ü h ru n g sei ner Prod u ktion gestattet, anderer-
seits aber die Gemeinde vor dem finanziellen
Risiko einer Kanalerneuerung schützt.

Kann dem Indirekteinleiter ein
höherer Sulfat-Grenzrnrert gestattet
werden?

Es ist möglich und zulässig, dass die Gemeinde
dem Indirekteinleiter einen höheren Grenzwert
für den Parameter Sulfat gestattet. Gemäß
$ 8 Abs. 3b EWS - Besondere Einleitungsbedin-
gungen für nicht häusliches Abwasser - können
im Bedarfsfall höhere Grenzwede unter dem
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes zugelas-
sen werden, wenn die schädlichen Stoffe und
die Eigenschaften des Abwassers innerhalb die-
ser Grenzen für die Abwasseranlagen, die darin
beschäftigten Personen und die Abwasserbe-
handlungsanlage vertretbar sind.

Da die wasserrechtliche Einleitungserlaubnis,
die der Gemeinde gestattet, das kommunale
Abwasser nach dessen Behandlung in der kom-
munalen Kläranlage in ein Gewässer (den Vor-
fluter) einzuleiten, i.d.R. die Anordnung enthält,
dass die Ernleitungsbestimmungen der kommu-
nalen Entwässerungssatzung eingehalten wer-
den, bedarf die Zulassung einer Abweichung im

Einzelfall der Zustimmung der Wasserbehörde.
Anderenfalls wäre ein Verstoß gegen die Einlei-
tungserlaubnis festzustellen mit der Folge straf-
rechtlicher oder bußgeldrechtlicher Verfolgung
der für die Abwassereinleitung der Gemeinde
Verantworllichen (2.B. nach S 324 SIGB).

Die Gestattung eines höheren Sulfat-Grenzwer-
tes durch die Gemeinde kann natürlich auch nur
dann erfolgen, wenn der verursachende Betrieb
das finanzielle Risiko einer etwaigen Kanaler-
neuerung, erforderlich durch die sulfathalti-
gen Abwassereinleitungen, vollumfänglich über-
nimmt. Hierzu sollte eine veftragliche Vereinba-
rung zwischen der Gemeinde und dem Indirekt-
einleiter geschlossen werden. Ein entsprechen-
des Vertragsmuster ist diesem Aufsatz beige-
fügt.

In der vertraglichen Vereinbarung muss geregelt
werden, für welche Kanalstrecke der betrieb-
liche lndirekteinleiter die finanzielle Verantwor-
tung für Schäden durch seine sulfathaltigen Ab-
wassereinleitungen übernimmt.

Nachdem der gemäß $ 8 Abs. 3b EWS höhere
Grenzwert erlaubt wurde (für Metallverede-
lungsbetriebe Iiegt dieser in der Regel zwischen
2000 und 3000 mg/l), wird durch Abwasser-
messungen ermittelt, ab welchem Kontroll-
schacht im Abwassersammler die ursprüng-
lich abgeleitete Sulfat-Konzentration auf einen
Wert unterhalb des Satzungsgrenzwertes von
400 mg/l durch Vermischung mit anderen, nicht
sulfathaltigen Abwässern verdünnt ist. Für Kor-
rosionsschäden innerhalb dieser so ermittelten
Kanalstrecke ist der Indirekteinleiter entspre-
chend haftbar.

Zur Sicherung der finanziellen Ansprüche, die
der Gemeinde aus dem Vertrag im Schadensfall
zustehen, kann von dem Indirekteinleiter die
Hinterlegung einer Bürgschaft einer deutschen
Großbank verlangt werden.

Fundstellen/Quellen:

iärordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in
Geuuässer (Abwasserverordnung - AbwV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Juni 2004 (BGBI I S. 1 108, 2625), zuletzt
geändeft durch Artikel 20 des Gesetzes vom 31- Juli 2009 (BGBI. I
s 2585)

Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) vom 23. Juli 2010
tGVBt. I S. 257)

Verwaltungsvorschrift zu $ 44 des Hesslschen /Vassergesetzes
(HWG) und zur lndirekteinleiterverordnung (lndirekteinleiterVwV)
vom 24. August 2O06 (StAnz S 2102), zuletzt geändeft durch
Erlass vom 9. Dezember 2008 (StAnz. 2009 S 69)

Entwässerungssatzung (Muster des Hessrschen Städte- und
Gemeindebundes, Mühlheim am Main - 03/2005 - i. d. F. 06/201 1)

DIN 4O30: Beufteilung betonangreifender Wässer, Böden und
Gase.



Anlage:

Vertrag

zwischen der Gemeinde ............. verlreten durch den Gemeindevorstand,

im Folgenden ,,Gemeinde" genannt,

uno

der Firma vedreten durch den/die Geschäftsführer/in

im Folgenden ,,Firma" genannt,

über die Regulierung von möglichen Folgeschäden im Kanalisationssystem der Gemeinde aufgrund der

Einleitung sulfathaltigen Abwassers durch die Firma.

s1

Die Firma verpflichtet sich, für Korrosionsschäden durch Sulfateinleitungen aufzukommen, die von der

Firma an dem Kanalisationsabschnitt von der Einleitestelle in die öffentliche Kanalisation bis zum

Schacht Nr. .... ....... durch die Einleitung ihres stark sulfathaltigen Abwassers aus dem Betriebs-

grundstück verursacht werden.

s2

Die Gemeinde setzt unterAnwendung des $B Abs.3 der Entwässerungssatzung vom ...... und vorbe-

haltlich der Zustimmung der zuständigen Wasserbehörde zu dieser Vereinbarung den Einleitungsgrenz-

wert für Sulfat für das Abwasser der Firma auf ..... mg Sulfat/l fest.

Der Sulfatgehalt des Abwassers ist an der Einleitestelle, ggf. nach Verdünnung mit sonstigem Betriebs-

abwasser der Firma, jedoch vor der Vermischung mit kommunalem Abwasser nach DIN EN ISO 10304

oder einem gleichwertigen Verfahren zu ermitteln.

s3

Als Schäden im Sinne des $ 1 gelten die notwendigen Reparaturkosten sowie die Kosten für eventuell

erforderliche Neubauten, letztere allerdings nur in dem Umfang, in dem die zu erwartende Nutzungsdau-

er der ursprünglichen Bauwerke infolge des erhöhten Sulfatgehalts vermindeft wurde.

s4

lm Schadensfall ist der Nachweis der Schädigung durch Sulfateinleitungen sowie der er.forderliche Re-

paraturaufwand vorab durch einen einvernehmlich durch die Gemeinde und die Firma beauftragten

Sachverständ igen festzustellen.

Kommt eine Einigung über den zu beauftragenden Sachverständigen nicht zustande, so erklären sich

die Vertragsparteien bereit, einen von der IHK vorgeschlagenen Gutachter zu beauftragen. Werden

Schäden festgestellt, die durch den im Abwasser der Firma enthaltenen höheren Sulfatgehalt entstanden

sind, werden die Sachverständiqenkosten von der Firma übernommen.



s5

Als Gerichtsstand wird ... . vereinbart.

s6

Dieser Veftrag kann von der Gemeinde jederzeit mit einer Kündigungsfrist von ....... Jahren gekündigt

werden.

Dieser Vertrag kann von der Firma jederzeit gekündigt werden.

lm Kündigungsfall sowie bei Zeitablauf einer in Entsprechung des $ 7 erteilten Bürgschaft muss die Fir-

ma den in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Entwässerungssatzung festgelegten oder einen sich aus

staatlichen Anforderungen ergebenden Grenzwert für Sulfat einhalten, sofern nicht die Parteien zuvor ei-

ne abweichende Vereinbarung treffen, Gleichzeitig ist der Zustand der Kanalisation im fraglichen Ab-

schnitt erneut zu ermitteln, um die während der Dauer des Verlrages evtl. eingetretenen, sulfatbedingten

Schäden festzustellen und gemäß $ 4 zu regulieren.

Zum Zeilpunkt der Veftragsunterzeichnung sind sulfatbedingte Schäden gemäß einer von der Firma

(oder: der Gemeinde) veranlassten TV-Untersuchung im fraglichen Kanalabschnitt nicht feststellbar ge-

wesen. Je ein Exemplar des Untersuchungsprotokolls werden bei der Gemeinde und der Firma aufbe-

wahft.

s7

Als Bestandteil dieses Vertrages wird ein Plan beigefügt, in dem die Lage der Einleitestelle der Firma so-

wie der in $'1 genannte Kanalisationsabschnitt eingezeichnet sind.

Werden durch bauliche Maßnahmen an den Abwasseranlagen der Gemeinde bzw. am Entwässerungs-

system der Firma die Vedragsgrundlagen, insbesondere die Lage von Einleitestellen oder Abwasseran-

lagen, veränded, ist dieser Vertrag entsprechend zu ergänzen oder anzupassen. Kommt hierüber eine

Einigung nicht zustande, so gilt dieser Vertrag mit Beginn der Baumaßnahmen als gekündigt.

s8

Zur Sicherung der finanziellen Ansprüche, die der Gemeinde aus diesem Vertrag im Schadensfall zuste-

hen, wird die Firma bei Abschluss dieses Vertrages eine selbstschuldnerische Bürgschaft der

.......bank über . ........ EUR vorlegen, die über die gesamte Laufzeit dieses Ver-

trages reichen muss.

Dieser Vertrag wird erst wirksam, wenn der Gemeinde eine entsprechende Bürgschaftserklärung vorge-

legt wurde.

Für die Gemeinde Für die Firma

oen den

Unterschrift/en Unterschrift/en


